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Satzung zur Änderung der Satzung zur studentischen Evaluation 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule München 

 
vom 11.08.2020 

 
 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) erlässt die Hochschule 
für angewandte Wissenschaften München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung zur studentischen Evaluation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften – 
Fachhochschule München vom 11.08.2009 wird wie folgt geändert: 
 
In § 2 wird nach der Abkürzung des Hochschulgesetzes „BayHSchG“ ein „ . “ gesetzt. Der folgende 
Halbsatz „und den Leitlinien für die Lehrveranstaltungsevaluation an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften – Fachhochschule München in der Fassung vom 22.01.2009, die dieser Satzung als 
Anlage beigefügt ist.“ wird gestrichen. 
 
 
 

§ 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


